
FUNDSTELLENVERZEICHNIS
1. Finales Schreiben: BMF äußert sich zu Reihengeschäften 

BMF-Schreiben v. 25.04.2023 – III C 2 - S 7116-a/19/10001 :003; www.bundesfinanzministerium.de

2. DStV nimmt Stellung: Einführung der obligatorischen E-Rechnung  
DStV, Meldung v. 11.05.2023 ; www.dstv.de

3. Zum Unterschied zwischen Betriebseinrichtung und Gebäudebestandteil 
FG Düsseldorf, Urt. v. 24.02.2023 – 10 K 1672/20 G; www.justiz.nrw.de

4. Prämie für Ausstieg aus Transfergesellschaft gehört zur Abfindung 
BFH, Urt. v. 06.12.2021 – IX R 10/21; www.bundesfinanzhof.de

5. Sabbatjahr steuergünstig über Zeitwertkonto finanzieren 
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V., Pressemitteilung v. 08.05.2023; www.vlh.de

6. Ferienwohnungen: Wie Sie als Vermieter nicht in die Gewerblichkeit rutschen 
BFH, Urt. v. 28.05.2020 – IV R 10/18; www.bundesfinanzhof.de

7. Gewerblicher Grundstückshandel und die Drei-Objekt-Grenze 
FG Hamburg, Urt. v. 16.01.2023 – 5 K 89/22; www.landesrecht-hamburg.de

8. Wie es nach dem Abi mit dem Kindergeldanspruch weitergeht 
Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 09.05.2023; www.lohi.de

9. Gutes tun und Steuern sparen: Wie Sie Spenden richtig absetzen 
Steuerberaterkammer Stuttgart, Pressemitteilung 7/2023 v. 16.05.2023; www.stbk-stuttgart.de

10. Wann Kosten für ein Hausnotrufsystem (nicht) absetzbar sind 
BFH, Urt. v. 15.02.2023 – VI R 7/21; www.bundesfinanzhof.de
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URHEBERRECHTE UND NUTZUNGSUMFANG
Die Mandanten-Informationen von Deubner Recht & Steuern und alle darin veröffentlichten Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.

Mandanten-Informationen in gedruckter Form dürfen in der bestellten Stückzahl an Mandanten abgegeben werden. Eine darüber 
hinausgehende Vervielfältigung - auch auszugsweise - ist unzulässig. Insbesondere ist es nicht gestattet, die Mandanten-Information zu 
fotokopieren bzw. zu scannen und per E-Mail weiterzugeben oder im Internet zum Abruf bereitzustellen. 

Mandanten-Informationen in digitaler Form dürfen beliebig oft ausgedruckt und an Mandanten weitergegeben werden. Des Weite-
ren ist es gestattet, die Inhalte auf der Kanzlei-Website zu veröffentlichen und per E-Mail an Mandanten zu versenden. Die Bearbeitung 
der Mandanten-Information - insbesondere die Entnahme von Bildmaterial - und die Veröffentlichung über andere Kommunikationsplatt-
formen oder Netzwerke sind untersagt. 

Diese Nutzungsrechte sind jeweils auf einen Kanzleistandort beschränkt. Für den Einsatz der Mandanten-Information an mehreren 
Standorten bedarf es einer individuellen Vereinbarung mit Deubner Recht & Steuern.
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